
 
 

Samtgemeinde Neuenkirchen Neuenkirchen, den 12. Mai. 2026 

Samtgemeinde Neuenkirchen 

 
 

Beschlussvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: SG/753/2026 

 

Wahl einer stellv. Schiedsfrau für die Samtgemeinde Neuenkirchen 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Samtgemeindeausschuss 04.06.2026 nicht öffentlich Vorberatung  
Samtgemeinderat 15.06.2026 nicht öffentlich Entscheidung  

 
 
Sachverhalt: 

Gemäß § 4 des Niedersächsischen Gesetzes über gemeindliche Schiedsämter 

(NSchÄG) werden die Schiedspersonen auf fünf Jahre gewählt. 
 

Die letzte Wahl der Schiedspersonen fand 2024 statt.  
 
Mit Beschluss des Samtgemeinderates vom 02.12.2024 (G/683/2024) wurde Herr 

Uwe Schrader, Prozessionsweg 34, 49586 Merzen zur Schiedsperson und Herr 
Hubert Potthast, Obstgarten 22 b, 49586 Neuenkirchen zur stellvertretenden 

Schiedsperson für die Dauer von fünf Jahren für den Bereich der Samtgemeinde 
Neuenkirchen gewählt. 
 

Die stellvertretende Schiedsperson Herr Hubert Potthast ist kurz nach der Wahl von 
seinem Amt zurückgetreten.  

 
Demnach ist die Stelle als stellvertretende Schiedsperson wieder neu zu besetzten.  
 

Es liegt der Samtgemeinde Neuenkirchen für die Besetzung des stellvertretenden 
Schiedsamtes eine Bewerbung vor: 

 
- Margret Finke, 48 Jahre alt, wohnhaft in Hauptstr. 14, 49599 Voltlage 
 

Die notwendige Beteiligung des Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen 

e.V. – Bezirksvereinigung Osnabrück hat stattgefunden. Bedenken gegen die Wahl 
von Frau Margret Finke bestehen vor dort aus nicht. 
 

Nach erfolgter Wahl durch den Samtgemeinderat, erfolgt die Verpflichtung der 
Gewählten durch den Direktor des Amtsgerichts Bersenbrück. Nach erfolgter 



Verpflichtung, steht Frau Finke neben Herrn Schrader als Schiedspersonen in der 
Samtgemeinde Neuenkirchen zur Verfügung.   
 

Beschlussvorschlag: 

Frau Margret Finke wird zur stellvertretenden Schiedsfrau für die Samtgemeinde 
Neuenkirchen für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit der 
Verpflichtung durch den Direktor des Amtsgerichts Bersenbrück.   

 
Finanzielle Auswirkungen:   

-   
 


